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Schnell-Check: Mitbestimmung des Betriebsrats beim Einsatz von KI
	Haben Sie an alle wichtigen Punkte gedacht?
	OK

	Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend darüber informieren, wenn eine KI-Anwendung geplant ist, die Einfluss auf Arbeitsabläufe, Leistungskontrolle oder Personalentscheidungen haben kann (§ 80 BetrvG).
	

	Der Betriebsrat prüft, ob durch die Einführung der KI eine Änderung der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb erfolgt (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG), und macht gegebenenfalls sein Mitbestimmungsrecht geltend.
	

	Der Betriebsrat bewertet, ob die KI-Anwendung dazu geeignet ist, Leistung oder Verhalten der Arbeitnehmer zu überwachen (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG), und fordert in diesem Fall die gemeinsame Festlegung von Einsatzbedingungen.
	

	Der Arbeitgeber und der Betriebsrat müssen in einer Betriebsvereinbarung klar regeln, in welchem Umfang und zu welchen Zwecken die KI eingesetzt wird, um Missbrauch und unzulässige Überwachung zu verhindern.
	

	Der Betriebsrat stellt sicher, dass datenschutzrechtliche Anforderungen beachtet werden und dass nur notwendige personenbezogene Daten verarbeitet werden.
	

	Der Betriebsrat prüft, ob die KI bei personellen Auswahlrichtlinien oder Einstellungsentscheidungen Anwendung findet (§ 95 BetrVG), und verlangt, dass diese Richtlinien gemeinsam beschlossen werden.
	

	Der Betriebsrat achtet darauf, dass die Kriterien, nach denen die KI Entscheidungen oder Bewertungen vornimmt, transparent und nachvollziehbar sind, damit Diskriminierungen oder unfaire Bewertungen vermieden werden.
	

	Der Betriebsrat kontrolliert, ob die Beschäftigten über die Funktionsweise und den Zweck der eingesetzten KI ausreichend informiert und in deren Nutzung geschult werden.
	

	Der Betriebsrat vereinbart mit dem Arbeitgeber Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung der Auswirkungen der KI auf Arbeitsbedingungen, Leistungserwartungen und Beschäftigtenschutz.
	

	Der Betriebsrat sorgt dafür, dass in der Betriebsvereinbarung auch Regelungen für den Fall von Fehlfunktionen, fehlerhaften Entscheidungen oder Missbrauch der KI enthalten sind.
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